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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Pflegequalität in Deutschland? 
 

Stand des Wissen vor 1.7.2008 
 

• Qualitätsprüfungen auf Veranlassung der Landesverbände der 
Pflegekassen 

• Empfehlung in QPR 2006 
 

„Die Landesverbände der Pflegekassen entscheiden über die Prüfungsart 
und erteilen dem MDK die Prüfaufträge schriftlich; eine jährliche Prüfquote 
von 20 % aller Einrichtungen ist unter Beachtung der im jeweiligen MDK 
zur Verfügung stehenden Ressourcen anzustreben.“ 
 
„Durch  die  Umsetzung  der  neuen  Qualitätsprüfungs-Richtlinien,  welche  durch 
die  10  %-Bewohnerbefragung  umfangreicher  geworden  ist,  ist  es  dem  MDK 
Sachsen-Anhalt derzeit nicht möglich, die hohe Prüfquote zu erreichen“. (2. Bericht des 
MDS nach § 118 SGB XI) 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

2. Bericht des MDS 2007 
 
„Durch sein breites Datenfundament 
ist dieser Bericht die umfassendste 
Informationsquelle zur Qualität der 
Pflegeinfrastruktur in Deutschland“. 
 

Datenbasis Prüfungen 1-6 2006 
Ambulant 601 Prüfungen 
Stationär: 718 Prüfungen 
 
Erste Ergebnisse vorab in der 
Bildzeitung: 
 
10 % Pflegedefizite stationär „ 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Fazit vor 2008 
• Keine stichhaltige Aussage zur Pflegequalität aufgrund der 

vorhandenen Datenbasis möglich 
• Öffentlicher Druck, vor allem durch die Berichterstattung 

über  Einzelfälle 
 

Systemimmanente Lösung 
• Qualitätsprüfungen verbessern, vor allem die Umsetzung 

der Prüfergebnisse durch die Landesverbände der 
Pflegekassen 
 

Politische „Lösung“ 
• Qualitätsberichte veröffentlichen, um den Verbraucher 

aufzuklären! => „Druck der Straße“?!? 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Verbraucherschutz über Schulnoten? 
 

Hat der Verbraucher nicht das Recht zu erfahren, ob eine 
Einrichtung schlecht ist? 
 

Ja! 
Aber 

Es kann keine „schlechten“ Einrichtungen geben! 
 

§ 69 Sicherstellungsauftrag 
Die Pflegekassen haben im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine 

bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten 
Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse entsprechende 
pflegerische Versorgung der Versicherten zu gewährleisten 
(Sicherstellungsauftrag). 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

§ 11 Rechte und Pflichten der Pflegeeinrichtungen 
(1) Die Pflegeeinrichtungen pflegen, versorgen und betreuen die 
Pflegebedürftigen, die ihre Leistungen in Anspruch nehmen, entsprechend 
dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer 
Erkenntnisse. Inhalt und Organisation der Leistungen haben eine humane 
und aktivierende Pflege unter Achtung der Menschenwürde zu 
gewährleisten. 

 
§ 28 Leistungsarten, Grundsätze 
(3) Die Pflegekassen und die Leistungserbringer haben sicherzustellen, 
daß die Leistungen nach Absatz 1 nach allgemein anerkanntem Stand 
medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse erbracht werden. 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

§ 72 Versorgungsvertrag 
 

(3) Versorgungsverträge dürfen nur mit Pflegeeinrichtungen 
abgeschlossen werden, die 

1. den Anforderungen des § 71 genügen, 
2. die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche pflegerische 

Versorgung bieten sowie eine in Pflegeeinrichtungen ortsübliche 
Arbeitsvergütung an ihre Beschäftigten zahlen, 

3. sich verpflichten, nach Maßgabe der Vereinbarungen nach § 113 
einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und 
weiterzuentwickeln, 

4. sich verpflichten, alle Expertenstandards nach § 113a anzuwenden; 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Spannungsfeld: Auflagenbescheid nach § 115 Abs. 2 
und Veröffentlichung nach § 115 Abs. 1 

 
Missstände müssen umgehend abgestellt werden 
• Entdeckte „gefährliche Pflege“ darf nicht geduldet werden 
• Ein Transparenzbericht ist eine Momentaufnahme, die im 

‚nächsten‘ Augenblick nicht mehr aktuell sein darf 
(zumindest in mangelhaft bewerteten Punkten!), siehe 
auch § 115, Abs. 4 bis 6  (Abhilfe bei schwerwiegenden 
Mängeln) 
 

Der Transparenzbericht stellt faktisch eine Vergangenheit da. 
• Pranger für „Jugendsünden“??? 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Das System der Wiederholungsprüfungen 
 
•Landesverbände der Pflegekassen können 
Wiederholungsprüfungen veranlassen, definierte Kriterien 
dazu gibt es nicht 

• Ergibt sich nicht aus mangelhaften Teilnoten eine 
Verpflichtung zur zeitnahen Wiederholungsprüfung? 

 
•Pflegeeinrichtungen können ebenfalls 
Wiederholungsprüfungen veranlassen. 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Objektivität der Prüfungen? 
Ambulante Probleme 

Der Pflegedienst übernimmt nur einen kleinen Teil der 
Versorgung 
• Er ist Gast in der Wohnung 
• Er kann Empfehlungen geben, wie etwas gut zu machen 

wäre 
• Er kann keine Anweisungen an die Pflegepersonen geben 
• Der Pflegedienst kann jederzeit gewechselt werden! 
 
Überprüfung durch den MDK allein auf der Basis der 
Pflegedokumentation 
© System & Praxis Andreas Heiber  -  Unternehmensberatung für die ambulante Pflege  -  Syspra® 2010  -  Info@Syspra.de 

® 



13 

Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Keine besonderen Wünsche? 
• „Duschmittel“? 
• Keine Befragung! 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Objektivität der Prüfungen? 
 

„Versuch der Objektivierung“ über die Konzentration auf 
die Pflegedokumentation 
 
Gelingt offensichtlich nicht: 
Beispiel aus der Praxis: Prüfteam aus vier Prüfern (Schleswig-Holstein) 
 
• Geprüft werden 11 Kunden im Kriterium 1: Wünsche in der 

Grundpflege berücksichtigt? 
• Der Pflegedienst dokumentiert bei allen 11 Kunden nach dem gleichen 

System und inhaltlichen Umfang 
• 3 Prüfer bei 9 Kunden sehen den Punkt als erfüllt an. 
• 1 Prüfer bei 2 Kunden sieht den Punkt jeweils als nicht erfüllt an. 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Objektivität der Prüfungen? 
 

(3) Versorgungsverträge dürfen nur mit Pflegeeinrichtungen 
abgeschlossen werden, die 
1.; 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Objektivität der Prüfungen:  
Zusammenfassung aus ambulanter Sicht 

 
• Die Prüfanleitung berücksichtigt in den 

Fragestellungen und Ausfüllhinweisen nicht die 
Besonderheiten der ambulanten Pflege 
 

• Es wird im Wesentlichen auf der Basis der 
Pflegedokumentation geurteilt 
 

• Gut dokumentiert ist nicht gleich gut gepflegt! 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Definition und Wirklichkeit der PTV (A) 
 
 
 
 
 
 

PTVA Anlage 3 

 
⇒ Keine Bewertung von einmaligen Abweichungen 

 
⇒ Wird in der Praxis offensichtlich nicht beachtet! 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Schulnoten? 
 

„ Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung in 
der Schule und weiß diese einzuordnen. Sie sorgen 
für mehr Transparenz bei den Angeboten von 
Pflegeheimen und –diensten. Auf einen Blick sollen 
Pflegebedürftige und deren Angehörige sehen, ob 
die Dienstleister gute pflegerische Arbeit leisten, 
noch Entwicklungspotential haben oder Missstände 
abstellen müssen.“ (Fragen und Antworten zu den Pflegenoten (GKV, 2010) 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Schulnoten? 
 

 
Schulnote: Mangelhaft (nicht mehr ausreichend!) 
 
⇒Darf es „Mangelhafte“ Qualität in Pflegeeinrichtungen 

geben? 
 

⇒Lt. Vertragsstruktur: Nein! 
 

Was passiert mit Einrichtungen, die ein Mangelhaft in 
Teilbereichen oder Gesamt haben? 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Schulnoten? 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 
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Der Pflege-TÜV auf dem Prüfstand 

Wenn Schulnotenbewertung 
 

 
• Mindestqualität ist gesetzliche definiert und in den Verträgen 

verpflichtend vereinbart 
• Mangelhafte Prüfergebnisse müssen sofort abgestellt werden, 

ansonsten stellen sich auch Fragen der Amtshaftung der 
Landesverbände der Pflegekassen (z.B. Unterlassene Hilfeleistung?) 
 

• Veröffentlichte Schulnoten nur in den Bereichen 1- 4 (ausreichen) 
 

• Verbraucherorientierung nur über den Bereich der mindestens 
ausreichenden bis sehr guten Einrichtungen 
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